
Personen im Ausland

In ihren wirtschaftlichen Interessen betroffene Personen im 
Ausland können Beschwerde beim Staatssekretariat für Wirt-
schaft SECO einreichen. Sind mehrere Personen im Ausland 
betroffen, kann das SECO Straf- oder Zivilklage einreichen,  
um ein entsprechendes Urteil gegen die Urheber der fraglichen 
Geschäftspraktiken zu erwirken. Allerdings kann das SECO 
bereits bezahltes Geld nicht zurückverlangen.

Wo erhalten Sie weitere Informationen 
zu Adressbuchschwindlern und zu  
irreführenden Geschäftspraktiken?

Auf Bundesebene befasst sich vornehmlich das Staatssekretariat  
für Wirtschaft SECO mit Adressbuchschwindlern. Bei allfälligen 
Rückfragen bitten wir Sie, per E-Mail mit uns Kontakt aufzuneh-
men. Beachten Sie aber, dass letztlich nur das zuständige Gericht 
beurteilen kann, ob im Einzelfall unlauterer Wettbewerb vorliegt.

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Effingerstrasse 1
3003 Bern

E-Mail: fair-business@seco.admin.ch

Vorsicht vor 
Adressbuchschwindlern!

Was können Sie gegen 
Adressbuchschwindler tun?

Personen in der Schweiz

Wer auf einen Adressbuchschwindler hereingefallen ist, kann 
beim Polizeiposten seines Geschäftssitzes einen Strafantrag 
wegen irreführender Werbung hinterlegen. Es ist dann Sache  
der Polizei, den Antrag an die zuständige Strafbehörde  
weiterzuleiten. Die Eingabe bei der Polizei sollte nebst der 
Beschreibung des Sachverhalts und den entsprechenden 
Beweismitteln (unterzeichnetes Formular und allfällige 
Korrespondenz mit dem Herausgeber des Branchenverzeichnisses) 
folgenden Schlusssatz enthalten: 

«Aus all diesen Gründen stelle ich folgenden Antrag: Es sei 
gegen XY wegen Widerhandlung gegen Art. 3 lit. b Bundes-
gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) ein 
Strafverfahren zu eröffnen und XY sei angemessen zu bestrafen». 

Ferner besteht die Möglichkeit, am Gericht seines eigenen 
Geschäftssitzes eine Zivilklage wegen unlauteren Wettbewerbs  
einzureichen. Mit der Zivilklage können auch allfällige Geld-  
und Schadenersatzerforderungen verbunden werden.
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